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XII. Nachtrag zum Steuergesetz 
 

 

Erlassen am 3. Juni 2015 

 

 

Der Kantonsrat des Kantons St.Gallen 

 

hat von der Botschaft der Regierung vom 23. September 20141 Kenntnis genommen und 

 

erlässt 

 

als Gesetz: 

 

 

I. 

 

Das Steuergesetz vom 9. April 19982 wird wie folgt geändert: 

 

Steuerfuss 

Art. 6. 1 Die Höhe der Einkommens- und Vermögenssteuern, der Gewinn- und Kapitalsteu-

ern, der Quellensteuern und der Grundstückgewinnsteuern bestimmt sich nach dem Steuerfuss.  

 
2 Der Steuerfuss wird jährlich in Prozenten der einfachen Steuer festgelegt: 

a) für die Staatssteuern durch den Kantonsrat bei der Beschlussfassung über den Voran-

schlag; 

b) für die übrigen Einkommens- und Vermögenssteuern durch die zuständigen Organe der Ge-

meinden, Korporationen und Konfessionsteile. 

 

 

c) Ausgleichsbeiträge an Kirchgemeinden 

Art. 9. 1 Mit hohen Steuern belastete Kirchgemeinden erhalten für den Steuerausgleich von 

den festen Zuschlägen zu den Gewinn- und Kapitalsteuern 22,5 Prozent der einfachen Steuer. 

Diese werden dem katholischen und dem evangelischen Konfessionsteil nach dem Verhältnis der 

Konfessionszugehörigkeit der Wohnbevölkerung zugeschieden. 

  
2 Die zuständigen Organe der Konfessionsteile erlassen Vorschriften über die Verteilung der 

Ausgleichsbeiträge. Diese bedürfen der Genehmigung der Regierung.  

 

 

  

                                                   
1  ABl 2014, 2568 ff. 
2  sGS 811.1. 
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Besteuerung nach dem Aufwand a) Berechtigte Personen 

Art. 26. 1 Natürliche Personen haben das Recht, anstelle der Einkommens- und Vermö-

genssteuer eine Steuer nach dem Aufwand zu entrichten, wenn sie: 

a) nicht das Schweizer Bürgerrecht haben; 

b) erstmals oder nach wenigstens zehnjähriger Unterbrechung unbeschränkt steuer-

pflichtig sind und 

c) in der Schweiz keine Erwerbstätigkeit ausüben. 

 
2 Ehegatten, die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe leben, müssen beide die 

Voraussetzungen nach Abs. 1 dieser Bestimmung erfüllen. 

 

 

b) Bemessung und Berechnung 

Art. 27. 1 Die Steuer vom Einkommen wird nach den jährlichen, in der Bemessungsperi-

ode im In- und Ausland entstandenen Lebenshaltungskosten des Steuerpflichtigen und 

der von ihm unterhaltenen Personen bemessen und nach den ordentlichen Steuersätzen be-

rechnet. 

 
2 Der massgebliche Aufwand entspricht wenigstens dem siebenfachen Betrag des Mietzinses 

oder des Eigenmietwerts beziehungsweise dem dreifachen Betrag des Pensionspreises für Un-

terkunft und Verpflegung, wenigstens jedoch Fr. 600 000.–. 

 
3 Die Steuer vom Vermögen wird nach einem Vermögen bemessen, das dem zwanzigfachen 

Aufwand nach Abs. 1 und 2 dieser Bestimmung entspricht, und nach dem ordentlichen Vermö-

genssteuersatz berechnet. 

 
4 Die Steuer nach dem Aufwand wird insgesamt wenigstens gleich hoch angesetzt wie die 

Summe der nach den ordentlichen Steuersätzen berechneten Steuern vom gesamten Bruttobe-

trag: 

a) des in der Schweiz gelegenen unbeweglichen Vermögens und von dessen Einkünften; 

b) der in der Schweiz gelegenen Fahrnis und von deren Einkünften; 

c) des in der Schweiz angelegten beweglichen Kapitalvermögens, mit Einschluss 

der grundpfändlich gesicherten Forderungen, und von dessen Einkünften; 

d) der in der Schweiz verwerteten Urheberrechte, Patente und ähnlichen Rechte 

und von deren Einkünften; 

e) der Ruhegehälter, Renten und Pensionen, die aus schweizerischen Quellen fliessen; 

f) der Einkünfte, für die der Steuerpflichtige aufgrund eines von der Schweiz abgeschlossenen 

Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung gänzliche oder teilweise Entlastung von 

ausländischen Steuern beansprucht. 

 
5 Werden Einkünfte aus einem Staat nur dann von dessen Steuern entlastet, wenn 

die Schweiz diese Einkünfte allein oder mit anderen Einkünften zum Satz des Gesamtein-

kommens besteuert, so wird die Steuer nicht nur nach den in Abs. 4 dieser Bestimmung 

bezeichneten Einkünften, sondern auch nach allen aufgrund des betreffenden Doppelbe-

steuerungsabkommens der Schweiz zugewiesenen Einkommensbestandteilen aus dem 

Quellenstaat bemessen. 

 
6 Die Regierung erlässt die zur Erhebung der Steuer nach dem Aufwand erforderlichen 

Vorschriften.  
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b) Unselbständige Erwerbstätigkeit 1. Allgemeines 

Art. 30. 1 Steuerbar sind alle Einkünfte aus privatrechtlichem oder öffentlich-rechtlichem  

Arbeitsverhältnis mit Einschluss der Nebeneinkünfte wie Entschädigungen für Sonderleistungen, 

Provisionen, Zulagen, Dienstalters- und Jubiläumsgeschenke, Gratifikationen, Trinkgelder, Tanti-

emen, geldwerte Vorteile aus Mitarbeiterbeteiligungen und andere geldwerte Vorteile. 

 
1bis Die vom Arbeitgeber getragenen Kosten der berufsorientierten Aus- und Weiterbil-

dung, einschliesslich Umschulungskosten, stellen unabhängig von deren Höhe keinen an-

deren geldwerten Vorteil im Sinne von Abs. 1 dieser Bestimmung dar. 

 
2 Als echte Mitarbeiterbeteiligungen gelten: 

a) Aktien, Genussscheine, Partizipationsscheine, Genossenschaftsanteile oder Beteiligungen 

anderer Art, welche die Arbeitgeberin, deren Muttergesellschaft oder eine andere Konzern-

gesellschaft den Mitarbeitern abgibt; 

b) Optionen auf den Erwerb von Beteiligungen nach Bst. a dieser Bestimmung. 

 
3 Als unechte Mitarbeiterbeteiligungen gelten Anwartschaften auf blosse Bargeldabfindun-

gen. 

 

 

d) Bewegliches Vermögen 1. Grundsatz 

 Art. 33. 1 Steuerbar sind die Erträge aus beweglichem Vermögen, insbesondere: 

a) Zinsen aus Guthaben, einschliesslich ausbezahlter Erträge aus rückkaufsfähigen Kapitalver-

sicherungen mit Einmalprämie im Erlebensfall oder bei Rückkauf, ausser wenn diese Kapi-

talversicherungen der Vorsorge dienen. Als der Vorsorge dienend gilt die Auszahlung der 

Versicherungsleistung ab dem vollendeten 60. Altersjahr des Versicherten aufgrund eines 

wenigstens fünfjährigen Vertragsverhältnisses, das vor Ablauf des 66. Altersjahres einge-

gangen wurde;  

b) Einkünfte aus der Veräusserung oder Rückzahlung von Obligationen mit überwiegender Ein-

malverzinsung (globalverzinsliche Obligationen, Diskont-Obligationen), die dem Inhaber an-

fallen;  

c) Dividenden, Gewinnanteile, Liquidationsüberschüsse und geldwerte Vorteile aus Beteiligun-

gen aller Art (einschliesslich Gratisaktien, Gratisnennwerterhöhungen und derglei-

chen), soweit sie keine Rückzahlung von Grund- oder Stammkapital sowie von Einlagen, 

Aufgeldern und Zuschüssen, die von den Inhabern der Beteiligungsrechte nach dem 31. De-

zember 1996 geleistet worden sind, darstellen. Ein bei der Rückgabe von Beteiligungsrech-

ten im Sinn von Art. 4a des Bundesgesetzes vom 13. Oktober 1965 über die Verrechnungs-

steuer3 an die Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft erzielter Vermögensertrag gilt in dem 

Jahr als realisiert, in welchem die Verrechnungssteuerforderung entsteht (Art. 12 Abs. 1 und 

1bis des Bundesgesetzes vom 13. Oktober 1965 über die Verrechnungssteuer3); 

d) Einkünfte aus Vermietung, Verpachtung, Nutzniessung oder sonstiger Nutzung beweglicher 

Sachen oder nutzbarer Rechte; 

e) Einkünfte aus Anteilen an kollektiven Kapitalanlagen, soweit die Gesamterträge die Erträge 

aus direktem Grundbesitz übersteigen; 

f) Einkünfte aus immateriellen Gütern. 

 
2 Nicht steuerbar ist der Erlös aus Bezugsrechten, die zum Privatvermögen des Steuerpflich-

tigen gehören.  

 

  

                                                   
3  SR 642.21. 
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e) Unbewegliches Vermögen  

Art. 34. 1 Steuerbar sind die Erträge aus unbeweglichem Vermögen, insbesondere: 

a) alle Einkünfte aus Vermietung, Verpachtung, Nutzniessung oder sonstiger Nutzung; 

b) der Mietwert von Grundstücken, soweit sie dem Steuerpflichtigen aufgrund von Eigentum o-

der aufgrund eines unentgeltlichen Nutzungsrechts für den Eigengebrauch zur Verfügung 

stehen; 

c) Einkünfte aus Baurechtsverträgen; 

d) Einkünfte aus der Ausbeutung von Kies, Sand und anderen Bestandteilen des Bodens. 
 

2 Der Mietwert nach Abs. 1 Bst. b dieser Bestimmung entspricht dem mittleren Preis, zu dem 

Grundstücke gleicher oder ähnlicher Grösse, Lage und Beschaffenheit in der betreffenden Ge-

gend vermietet werden. Er ist auch dann voll steuerbar, wenn das Grundstück zu einem tieferen 

Mietzins an eine nahe stehende Person vermietet oder verpachtet wird. 
 

3 Der Mietwert des Eigenheims, das der Steuerpflichtige an seinem Wohnsitz dauernd selbst 

bewohnt wird um 30 Prozent herabgesetzt. Einer dauerhaften Unternutzung wird auf Antrag 

Rechnung getragen. 
 

4 Der Mietwert nach Abs. 3 dieser Bestimmung wird beim Steuerpflichtigen im ordentli-

chen AHV-Rentenalter angemessen reduziert, wenn er zu den Bruttoeinkünften und zum 

Vermögen in einem offensichtlichen Missverhältnis steht. Eine Reduktion unter 60 Prozent 

der mittleren Marktmiete nach Abs. 2 dieser Bestimmung ist nicht zulässig. Die Regierung 

regelt die Einzelheiten unter Berücksichtigung einer Vermögensgrenze.  

 

 

g) Übrige Einkünfte 

 Art. 36. 1 Steuerbar sind auch: 

a) alle andern Einkünfte, die an die Stelle des Einkommens aus Erwerbstätigkeit treten; 

b) einmalige oder wiederkehrende Zahlungen bei Tod sowie für bleibende körperliche oder ge-

sundheitliche Nachteile; 

c) Entschädigungen für die Aufgabe oder Nichtausübung einer Tätigkeit; 

d) Entschädigungen für die Nichtausübung eines Rechtes; 

e) Einkünfte aus Lotterien und lotterieähnlichen Veranstaltungendie einzelnen Gewinne von 

über Fr. 1000.– aus einer Lotterie oder einer lotterieähnlichen Veranstaltung, ausge-

nommen die Gewinne in Spielbanken nach Art. 37 Bst. k dieses Gesetzes; 

f) Unterhaltsbeiträge, die ein Steuerpflichtiger bei Scheidung, gerichtlicher oder tatsächlicher 

Trennung für sich erhält, sowie Unterhaltsbeiträge, die ein Elternteil für die unter seiner elter-

lichen Sorge oder Obhut stehenden Kinder erhält.  

 

 

h) Steuerfreie Einkünfte 

 Art. 37. 1 Steuerfrei sind: 

a) der Vermögensanfall infolge Erbschaft, Vermächtnis, Schenkung oder güterrechtlicher Aus-

einandersetzung; 

b) die Kapitalgewinne aus der Veräusserung von beweglichem Privatvermögen; 

c) der Vermögensanfall aus rückkaufsfähiger privater Kapitalversicherung, ausgenommen aus 

Freizügigkeitspolicen und Freizügigkeitskonten. Art. 33 Abs. 1 Bst. a dieses Gesetzes bleibt 

vorbehalten; 

d) die Kapitalzahlungen, die bei Stellenwechsel vom Arbeitgeber oder von Einrichtungen der 

beruflichen Vorsorge ausgerichtet werden, wenn sie der Empfänger innert Jahresfrist zum 

Einkauf in eine Einrichtung der beruflichen Vorsorge verwendet; 

e) die Unterstützungen aus öffentlichen oder privaten Mitteln; 

http://www.gallex.ch/gallex/8/811.1.html#Art.33


bb_sgprod-848085 .DOCX  5/10 

f) die Leistungen in Erfüllung familienrechtlicher Verpflichtungen, ausgenommen die Unter-

haltsbeiträge nach Art. 36 Bst. f dieses Gesetzes; 

g) der Sold für Militär- und Zivilschutzdienst;  

h) die Zahlung von Genugtuungssummen; 

i) die Einkünfte aufgrund der Bundesgesetzgebung über Ergänzungsleistungen zur Alters-, 

Hinterlassenen- und Invalidenversicherung;  

k) die bei Glücksspielen in Spielbanken gemäss Bundesgesetz über Glücksspiele und Spiel-

banken erzielten Gewinne; 

l) der Sold der Milizfeuerwehrleute bis zum Betrag von Fr. 5000.– für Dienstleistungen im Zu-

sammenhang mit der Erfüllung der Kernaufgaben der Feuerwehr, wie Übungen, Pikett-

dienste, Kurse, Inspektionen und Ernstfalleinsätze zur Rettung, Brandbekämpfung, allge-

meine Schadenwehr, Elementarschadenbewältigung. Ausgenommen sind Pauschalzulagen 

für Kader sowie Funktionszulagen und Entschädigungen für administrative Arbeiten und für 

Dienstleistungen, welche die Feuerwehr freiwillig erbringt; 

m) die einzelnen Gewinne bis zu einem Betrag von Fr. 1000.– aus einer Lotterie oder einer 

lotterieähnlichen Veranstaltung. 

 

 

b) Unselbständige Erwerbstätigkeit 

Art. 39. 1 Als Berufskosten werden abgezogen:  

a) die notwendigen Kosten für Fahrten zwischen Wohn- und Arbeitsstätte; 

b) die notwendigen Mehrkosten für Verpflegung ausserhalb der Wohnstätte und bei Schichtar-

beit; 

c) die übrigen für die Ausübung des Berufes erforderlichen Kosten. Art. 45 Abs. 1 Bst. j die-

ses Gesetzes bleibt vorbehalten; 

d) die mit dem Beruf zusammenhängenden Weiterbildungs- und Umschulungskosten. 
 

2 Für die Berufskosten nach Abs. 1 lit. a bis c dieser Bestimmung legt die Regierung Pau-

schalansätze fest; dem Steuerpflichtigen steht im Falle von Abs. 1 lit. a und c dieser Bestimmung 

der Nachweis höherer Kosten offen. 

 

 

c) Selbständige Erwerbstätigkeit 1. Allgemeines 

Art. 40. 1 Bei selbständiger Erwerbstätigkeit werden die geschäfts- oder berufsmässig be-

gründeten Kosten abgezogen. 

 

 2 Soweit sie geschäftsmässig begründet sind, gehören dazu insbesondere: 

a) die verbuchten Abschreibungen, Wertberichtigungen und Rückstellungen; 

b) die verbuchten Rücklagen für Forschungs- und Entwicklungsaufträge an Dritte bis zu 10 Pro-

zent des ausgewiesenen Geschäftsertrags, insgesamt jedoch höchstens bis zu 1 Million 

Franken; 

c) die eingetretenen und verbuchten Verluste auf Geschäftsvermögen;  

d) die Beiträge und Zuwendungen an Vorsorgeeinrichtungen zugunsten des eigenen Perso-

nals, wenn jede zweckwidrige Verwendung ausgeschlossen ist;  

e) die Zinsen auf Geschäftsschulden und Zinsen, die auf Beteiligungen nach Art. 31 Abs. 2 die-

ses Gesetzes entfallen; 

f) die Kosten der berufsorientierten Aus- und Weiterbildung, einschliesslich Umschu-

lungskosten, des eigenen Personals. 
 

3 Nicht abziehbar sind Zahlungen von Bestechungsgeldern im Sinne des schweizerischen 

Strafrechts an schweizerische oder fremde Amtsträger. 

 

http://www.gallex.ch/gallex/8/811.1.html#Art.36
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Allgemeine Abzüge 1. von der Höhe des Einkommens unabhängige Abzüge 

Art. 45. 1 Von den Einkünften werden abgezogen: 

a) die privaten Schuldzinsen, soweit sie nicht als Anlagekosten gelten, im Umfang der nach 

Art. 33, 33bis und 34 dieses Erlasses steuerbaren Vermögenserträge zuzüglich Fr. 50 000.–; 

b) die dauernden Lasten sowie 40 Prozent der bezahlten Leibrenten; 

c) die Unterhaltsbeiträge an den geschiedenen, gerichtlich oder tatsächlich getrennt lebenden 

Ehegatten sowie die Unterhaltsbeiträge an einen Elternteil für die unter dessen elterlicher 

Sorge oder Obhut stehenden Kinder, nicht jedoch Leistungen in Erfüllung anderer familien-

rechtlicher Unterhalts- oder Unterstützungspflichten; 

d) die nach Gesetz, Statut oder Reglement geleisteten Einlagen, Prämien und Beiträge an die 

Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung und an Einrichtungen der beruflichen 

Vorsorge; 

e) Einlagen, Prämien und Beiträge zum Erwerb von Ansprüchen auf Leistungen aus anerkann-

ten Formen der gebundenen Selbstvorsorge nach Art. 82 BVG; 

f) die Prämien und Beiträge für die Erwerbsersatzordnung, die Arbeitslosenversicherung und 

die obligatorische Unfallversicherung; 

g) die Einlagen, Prämien und Beiträge für die Lebens-, die Kranken- und die nicht unter Bst. f 

dieser Bestimmung fallende Unfallversicherung sowie die Zinsen von Sparkapitalien des 

Steuerpflichtigen und der von ihm unterhaltenen Personen, bis zum Gesamtbetrag von 

Fr. 4800.– für gemeinsam steuerpflichtige Ehegatten und von Fr. 2400.– für die übrigen 

Steuerpflichtigen. Diese Abzüge erhöhen sich um Fr. 1000.– für gemeinsam steuerpflichtige 

Ehegatten und um Fr. 500.– für die übrigen Steuerpflichtigen, wenn keine Beiträge nach 

Bst. d und e dieser Bestimmung abgezogen werden. Sie erhöhen sich um Fr. 600.– für jedes 

Kind, für das der Steuerpflichtige einen Kinderabzug geltend machen kann; 

h) die Kosten der Betreuung von Kindern unter 14 Jahren durch Drittpersonen, höchstens 

Fr. 7500.– für jedes Kind, das mit dem Steuerpflichtigen, der für seinen Unterhalt sorgt, im 

gleichen Haushalt lebt, soweit diese Kosten in direktem kausalem Zusammenhang mit der 

Erwerbstätigkeit, der Ausbildung oder der Erwerbsunfähigkeit des Steuerpflichtigen stehen; 

i) Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien bis zum Gesamtbetrag von 

Fr. 20 000.– für gemeinsam steuerpflichtige Ehegatten und von Fr. 10 000.– für die übrigen 

Steuerpflichtigen, wenn die politischen Parteien: 

1. im Parteienregister nach Art. 76a des Bundesgesetzes vom 17. Dezember 1976 über 

die politischen Rechte4 eingetragen sind, oder 

 2. in einem kantonalen Parlament vertreten sind, oder 

3. in einem Kanton bei den letzten Wahlen des kantonalen Parlaments wenigstens 3 Pro-

zent der Stimmen erreicht haben; 

j) die Kosten der berufsorientierten Aus- und Weiterbildung, einschliesslich der Um-

schulungskosten, bis zum Gesamtbetrag von Fr. 12 000.– pro Steuerpflichtigen, so-

fern: 

1. ein erster Abschluss auf der Sekundarstufe II vorliegt, oder 

 2. das 20. Lebensjahr vollendet ist und es sich nicht um die Ausbildungskosten bis 

 zum ersten Abschluss auf der Sekundarstufe II handelt. 

 
2 Bei gemeinsam steuerpflichtigen Ehegatten werden vom Erwerbseinkommen, das ein Ehe-

gatte unabhängig vom Beruf, Geschäft oder Gewerbe des andern Ehegatten erzielt, Fr. 500.– ab-

gezogen; ein gleicher Abzug wird bei erheblicher Mitarbeit eines Ehegatten im Beruf, Geschäft 

oder Gewerbe des andern Ehegatten gewährt. 

 
3 Von den einzelnen Gewinnen aus Lotterien oder lotterieähnlichen Veranstaltungen 

werden 5 Prozent, jedoch höchstens Fr. 5000.–, als Einsatzkosten abgezogen. 

 

                                                   
4  SR 161.1. 

http://www.gallex.ch/gallex/8/811.1.html#Art.33
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2. von der Höhe des Einkommens abhängige Abzüge 

Art. 46. 1 Von den um die Aufwendungen und die Abzüge nach Art. 39 bis 45 dieses Erlasses 

verminderten steuerbaren Einkünften (Nettoeinkünfte) werden ausserdem abgezogen: 

a) die Krankheits- und Unfallkosten des Steuerpflichtigen und der von ihm unterhaltenen Perso-

nen, soweit der Steuerpflichtige die Kosten selbst trägt und diese 2 Prozent der Nettoein-

künfte übersteigen;  

abis) die behinderungsbedingten Kosten des Steuerpflichtigen oder der von ihm unterhaltenen 

Personen mit Behinderungen im Sinn des eidgenössischen Behindertengleichstellungsge-

setzes vom 13. Dezember 20025, soweit der Steuerpflichtige die Kosten selber trägt; 

b) … 

c) die freiwilligen Leistungen von Geld und übrigen Vermögenswerten an juristische Personen 

mit Sitz in der Schweiz, die zufolge öffentlicher oder ausschliesslich gemeinnütziger Zweck-

setzung von der Steuerpflicht befreit sind, soweit die Zuwendungen wenn diese Leistungen 

im Steuerjahr Fr. 100.– übersteigen erreichen, insgesamt höchstens 20 Prozent der Netto-

einkünfte. Im gleichen Umfang abziehbar sind entsprechende freiwillige Leistungen an Bund, 

Kantone und Gemeinden sowie deren Anstalten.  

 

 

3. Kapitalabfindungen mit Vorsorgecharakter 

Art. 52. 1 Kapitalleistungen nach Art. 35 dieses Erlasses, gleichartige Kapitalabfindungen des 

Arbeitgebers sowie Zahlungen bei Tod und für bleibende körperliche oder gesundheitliche Nach-

teile nach Art. 36 Bst. b dieses Erlasses werden gesondert besteuert. Sie unterliegen einer vollen 

Jahressteuer. 

 
2 Die einfache Steuer beträgt für Kapitalleistungen bis Fr. 50 000.– 1,5 Prozent 2,0 Prozent 

für gemeinsam steuerpflichtige Ehegatten und 1,7 2,2 Prozent für die übrigen Steuerpflichtigen. 

Sie erhöht sich auf der gesamten Kapitalleistung um 0,1 Prozent je weitere Fr. 50 000.– bis 

höchstens 4,0 Prozent. 

 
3 Der Steuersatz für Ehegatten nach Abs. 2 dieser Bestimmung wird auch für verwitwete, ge-

trennt lebende, geschiedene und ledige Steuerpflichtige angewendet, die mit Kindern oder unter-

stützungsbedürftigen Personen zusammen leben und deren Unterhalt zur Hauptsache bestreiten. 

 
4 Die allgemeinen Abzüge und die Sozialabzüge werden nicht gewährt. 

 
5 Der Steueranspruch auf die Jahressteuer entsteht im Zeitpunkt, in dem die Leistung zu-

fliesst. 

 

 

4. Liquidationsgewinne mit Vorsorgecharakter 

Art. 52bis. 1 Wird die selbständige Erwerbstätigkeit nach dem vollendeten 55. Altersjahr oder 

wegen Unfähigkeit zur Weiterführung infolge Invalidität definitiv aufgegeben, wird die Summe der 

in den letzten zwei Geschäftsjahren realisierten stillen Reserven gesondert besteuert. Einkaufs-

beiträge nach Art. 45 Abs. 1 Bst. d dieses Erlasses sind abziehbar. 

 
2 Werden keine Einkaufsbeiträge nach Art. 45 Abs. 1 Bst. d dieses Erlasses abgezogen, be-

stimmt sich die einfache Steuer auf dem Betrag der realisierten stillen Reserven, für den der 

Steuerpflichtige die Zulässigkeit eines Einkaufs nachweist, nach Art. 52 Abs. 2 dieses Erlasses. 

Für den Restbetrag der realisierten stillen Reserven bestimmt sich beträgt die einfache Steuer 

ebenfalls nach Art. 52 Abs. 2 dieses Erlasses 4 Prozent. 

                                                   
5  SR 151.3. 
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3 Abs. 1 und 2 dieser Bestimmung gelten auch für den überlebenden Ehegatten, die anderen 

Erben und die Vermächtnisnehmer, wenn sie das übernommene Unternehmen nicht fortführen. 

Die steuerliche Abrechnung erfolgt spätestens fünf Kalenderjahre nach Ablauf des Todesjahres 

des Erblassers. 

 

 

3.  Erfolgswirksame Aufwendungen 

 Art. 84. 1 Aufwendungen werden berücksichtigt, soweit sie geschäftsmässig begründet sind.  

 
2 Den geschäftsmässig begründeten Aufwendungen sind gleichgestellt: 

a) die Steuern, ausgenommen Strafsteuern und Steuerbussen; 

b) die als Arbeitgeber geleisteten Beiträge und Zuwendungen an Vorsorgeeinrichtungen zu-

gunsten des eigenen Personals, wenn jede zweckwidrige Verwendung ausgeschlossen ist; 

c) die freiwilligen Leistungen von Geld und übrigen Vermögenswerten bis 20 Prozent des Rein-

gewinns an juristische Personen mit Sitz oder Betriebsstätte in der Schweiz, die wegen Ver-

folgung öffentlicher oder gemeinnütziger Zwecke von der Steuerpflicht befreit sind, sowie an 

Bund, Kantone, Gemeinden und deren Anstalten; 

d) die Rabatte, Skonti, Umsatzbonifikationen und Rückvergütungen auf dem Entgelt für Liefe-

rungen sowie die zur Verteilung an die Versicherten bestimmten Überschüsse von Versiche-

rungsgesellschaften; 

e) die Rücklagen für Forschungs- und Entwicklungsaufträge an Dritte bis zu 10 Prozent des 

ausgewiesenen Gewinns, soweit ihre geschäftliche Notwendigkeit ausgewiesen ist, insge-

samt jedoch höchstens bis zu 1 Million Franken; 

f) die Kosten der berufsorientierten Aus- und Weiterbildung, einschliesslich Umschu-

lungskosten, des eigenen Personals. 

 
3 Nicht zum geschäftsmässig begründeten Aufwand gehören Zahlungen von Bestechungs-

geldern im Sinn des schweizerischen Strafrechts an schweizerische oder fremde Amtsträger. 

 
4 Vereine können die zur Erzielung ihrer steuerbaren Gewinne erforderlichen Aufwendungen 

abziehen, andere Aufwendungen nur insoweit, als sie die Mitgliederbeiträge übersteigen. 

 

 

Steuersubjekt und Steueranspruch 

Art. 133. 1 Steuerpflichtig ist der Veräusserer. 

 
2 Mehrere Veräusserer entrichten die Steuern entsprechend ihren Anteilen unter 

solidarischer Haftbarkeit. 

 
3 Der Steueranspruch entsteht mit der Veräusserung und wird mit der Eröffnung der Ver-

anlagungsverfügung fällig. 

 

 

Geheimhaltungspflicht 

Art. 162. 1 Die mit dem Vollzug dieses Gesetzes betrauten Personen sind zur Geheimhal-

tung verpflichtet. 

 
2 Die letzten rechtskräftigen Steuerfaktoren gemäss der Veranlagung von natürlichen Perso-

nen für Einkommen und Vermögen sowie von juristischen Personen für Gewinn und Kapital wer-

den gegen Gebühr einem Dritten, der ein wirtschaftliches Interesse nachweist, mitgeteilt. Der 

Steuerpflichtige wird über diese Mitteilung in Kenntnis gesetzt. 
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3 Verwaltungsbehörden und Gerichte erhalten Auskünfte aus den Steuerakten, soweit ein 

begründetes Interesse nachgewiesen wird. Gesuche um Auskunft beurteilt das Finanzdeparte-

ment endgültig. Es kann für bestimmte Auskünfte generelle Ermächtigungen erteilen.  

 
4 Die mit dem Vollzug dieses Gesetzes betrauten Personen können Steuerdaten öffent-

lichen Organen durch ein elektronisches Abrufverfahren zugänglich machen, wenn diese 

die Daten für ihre Aufgabenerfüllung benötigen. Die Regierung erlässt die zum Vollzug des 

elektronischen Abrufverfahrens erforderlichen Vorschriften. 

 

 

b) Besondere Fälle 

 Art. 200. 1 Eine Nachsteuer ohne Zins wird erhoben, wenn:  

a) … 

b) sich nachträglich herausstellt, dass bei einer internationalen Steuerausscheidung Verluste 

aus einer ausländischen Betriebsstätte nach Art. 16 Abs. 2 dieses Gesetzes zu Unrecht mit 

inländischen Einkünften oder Gewinnen verrechnet wurden; 

c) nachträglich die Ermässigung der Erbschafts- oder Schenkungssteuer nach Art. 156 dieses 

Gesetzes dahinfällt. 

 

 

d) Kosten und Haftung  

Art. 202. 1 Die Kosten des Nachsteuerverfahrens werden dem Steuerpflichtigen auferlegt, 

wenn dieser das Verfahren durch eine schuldhafte Verletzung von Verfahrenspflichten notwendig 

gemacht hat. Endet das Verfahren ergebnislos, entfällt die Kostenpflicht. 

 
2 Die Erben haften solidarisch für die Nachsteuern und Kosten bis zum Betrag ihres Erbteils, 

einschliesslich der Vorempfänge. 

 

 

c) Verfahren  

Art. 235. 1 Das kantonale Steueramt nimmt die Steuerausscheidung vor und eröffnet sie 

dem Steuerpflichtigen und den beteiligten Gemeinden. 

 
2 Der Steuerpflichtige und die beteiligten Gemeinden können gegen die Ausscheidung innert 

30 Tagen beim Gemeindesteueramt der Wohnsitzgemeinde Einsprache erheben. Die Einspra-

che ist beim Gemeindesteueramt der Wohnsitzgemeinde einzureichen. 

 

 

II. 

 

Gratisaktien, Gratisnennwerterhöhungen und dergleichen, deren Ausgabe bis zum 31. Dezember 

2015 stattgefunden hat, werden im Zeitpunkt der Kapitalrückzahlung besteuert.  

 

Für Personen, die bei Vollzugsbeginn dieses Nachtrags nach dem Aufwand besteuert werden, 

werden noch während fünf Jahren Art. 26 und 27 dieses Erlasses nach bisherigem Recht ange-

wendet. 

 

  

http://www.gallex.ch/gallex/8/811.1.html#Art.17
http://www.gallex.ch/gallex/8/811.1.html#Art.156
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III. 

 

Das Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege vom 16. Mai 19656 wird wie folgt geändert: 

 

Zeitbestimmungen 

Art. 30. 1 Soweit dieser Erlass nichts anderes bestimmt, finden die Bestimmungen der 

Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 über die gerichtliche Vorladung, 

die Form der Zustellung, die Fristen und die Wiederherstellung sachgemässe Anwendung.7 

 
2 Die Gerichtsferien gelten nicht: 

a) im Verfahren vor den Verwaltungsbehörden; 

b) im Beschwerdeverfahren nach dem Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über das 

Kindes- und Erwachsenenschutzrecht vom 24. April 20128; 

c) im Beschwerdeverfahren nach dem Einführungsgesetz zur Gesetzgebung über das öffentli-

che Beschaffungswesen; 

d) in Fällen, die der Gerichtspräsident dringlich erklärt; 

e) im Rekurs- und Beschwerdeverfahren nach dem Steuergesetz vom 9. April 19989. 

 
3 Die Beteiligten werden auf die Ausnahmen nach Abs. 2 Bst. b bis e dieser Bestimmung hin-

gewiesen. 

 

 

IV. 

 

Dieser Erlass wird ab 1. Januar 2016 angewendet. 

 

 

Der Präsident des Kantonsrates 

Markus Straub 

 

Der Staatssekretär 

Canisius Braun 

 

                                                   
6  sGS 951.1. 
7  SR 272. 
8  sGS 912.5. 
9  sGS 811.1. 
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